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Anlage 9 zur Beschlussfassung des Umwelt- und Planungsausschusses am 
29.06.2016 und des Gemeinderates am 30.06.2016 über die Anregungen aus der 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB zum Sachlichen Teilflächennutzungsplan „Wind-
energie“ (Vorlage 2016/091) 
 
 

Einwender: DFS Deutsche Flugsicherung, Langen 

 
Stellungnahme vom: 05.11.2014 

 

 

Anregung: 
 

Durch die oben aufgeführte Planung ist der Anlagenschutzbereich gem. § 18 a LuftVG 
der folgenden Flugsicherungsanlage betroffen: 

 
Münster/Osnabrück ASR - Geogr. Koordinaten (ETRS89): 
52° 07' 48,90" N / 07° 41' 27,35" E ; Höhe des Geländes 49 m ü. NN 

 
Die Eignungsgebiete 
- W “Altzone" 
- NO "Altzone" 
- NO1, NO2, NO3 sowie 
- SW1 teilweise 

 
liegen im Anlagenschutzbereich. Wir empfehlen, innerhalb von Anlagenschutz-
bereichen keine Vorrang- und Eignungsgebiete zur Windenergienutzung auszuwei-
sen, da die im Genehmigungsverfahren gem. §18a LuftVG zu erwartenden Einschrän-
kungen bezüglich Anzahl und Höhe der geplanten Windenergieanlagen dem eigentli-
chen Ziel von Vorrang- und Eignungsgebieten entgegenstehen. 
 
Bei den Eignungsgebieten 

- SO „Altzone" 
- SO1, SO2 sowie SO3 

 
werden Belange der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH bezüglich §18a Luftver-
kehrsgesetz (LuftVG) nicht berührt. Es werden daher unsererseits weder Bedenken 
noch Anregungen vorgebracht. 

 
Bei der Beurteilung des Vorhabens wurden die oben angegebenen Koordinaten be-
rücksichtigt. Die Koordinaten wurden von uns aus den vorgelegten Unterlagen ermit-
telt. 
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Diese Beurteilung beruht auf den Anlagenstandorten und -schutzbereichen Stand 
November 2014. Momentan beabsichtigen wir im Plangebiet keine Änderungen, die-
se sind jedoch aufgrund betrieblicher Anforderungen nicht auszuschließen. Wir emp-
fehlen daher, Windenergievorhaben grundsätzlich bei der zuständigen Luftfahrtbe-
hörde zur Prüfung gem. §18 LuftVG einzureichen. 

 
Windkraftanlagen, die eine Bauhöhe von 100 m über Grund überschreiten, bedürfen 
gemäß § 14 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) der luftrechtlichen Zustimmung durch die 
Luftfahrtbehörde. Art und Umfang der Tag- und Nachtkennzeichnung wird im Rah-
men des Genehmigungsverfahrens von der Luftfahrtbehörde festgelegt. 

 
Von dieser Stellungnahme bleiben die Aufgaben der Länder gemäß § 31 Luftver-
kehrsgesetz (LuftVG) unberührt. 

 
Die gemäß LuftVG angemeldeten Anlagenschutzbereiche orientieren sich an den An-
hängen 1-3 des "ICAO EUR DOC 015, 2. Ausgabe 2009"  
(http://www.baf.bund.de/DE/BAF/Publikationen/ICAO_Docs/ICAO_Docs_node.html). 
Aufgrund betrieblicher Erfordernisse kann der angemeldete Schutzbereich im Einzel-
fall von der Empfehlung des ICAO EUR DOC 015 abweichen (insbes. bei Radar-
anlagen). Für weitere Fragen zu den angemeldeten Anlagenschutzbereichen stehen 
wir oder das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
Wir haben das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) von unserer Stellungnah-
me informiert. 

 
Hinweis: Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung stellt unter dem nachfolgenden 
Link eine interaktive Karte mit den aktuell gültigen Anlagenschutzbereichen gem. §18a 
LuftVG zur Verfügung. 
http://www.baf.bund.de/DE/Themen/Flugsicherungstechnik/Anlagenschutz/anlagens
chutz_node.html 
 

 
Abwägung: 
 
� Hinweis auf die Lage verschiedener Konzentrationszonen innerhalb des Anlagen-

schutzbereichs des Flughafens Münster/Osnabrück; Empfehlung, hier keine Zonen 

für die Windenergienutzung darzustellen; weitere allgemeine Hinweise  

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, beeinflussen aber nicht die Darstel-
lung der Konzentrationszonen, da erst im Rahmen der Genehmigungsverfahren ggf. 
notwendige Einschränkungen in Höhe und Anordnung der Windkraftanlagen be-
stimmt werden können. § 18a LuftVG begründet kein Bauverbot.  
 


